
Stadt Albstadt 
 

Satzung zur Änderung der Friedhofsordnung 
vom 31. März 2011 in der Fassung vom 26. Februar 2015 

 
Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am                                        folgende 
 

Satzung zur Änderung der Friedhofsordnung 
 
beschlossen: 

Artikel 1 
Satzungsänderung 

 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 Särge und Urnen 
 
(1) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,70 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m 

breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist die 
Zustimmung der Stadt einzuholen. 

 
(2) Es sind nur Naturstoffurnen zulässig. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
Albstadt, den  
 
 
Klaus Konzelmann 
Oberbürgermeister 
 


